
 

Allgemeine Geschiftsbedingungen der usedSoft-Gruppe (nachfolgend „usedSoft“) 
für den Verkauf von Software 

 

§ 1 Allgemeines 

1. Die nachitehenden Allgemeinen Geichäftibedingungen für den Verkauf 
(nachfolgend „Verkaufi-AGB“ genannt) gelten für alle der uiedSoft-Gruppe 
angehörenden Unternehmen (nachfolgend „uiedSoft“ genannt), iomit die uiedSoft 
Deutichland GmbH (D-Dortmund), die uiedSoft Öiterreich GmbH (A-Wien), die 
uiedSoft France SARL (F-Parii), uiedSoft Benelux BV (NL-Amiterdam) iowie die 
uiedSoft International AG (CH-Zug). 

2. Dieie Verkaufi-AGB finden automatiich in allen Fällen Anwendung, in denen 
uiedSoft Softwarelizenzen an ihre Kunden verkauft, gleich ob diei online oder 
offline erfolgt. 

3. Ei gelten die Verkaufi-AGB in ihrer jeweili im Zeitpunkt dei Vertragiichluiiei 
gültigen Faiiung. 

 

§ 2 Geltungsbereich 

1. Die Verkaufi-AGB gelten auiichließlich; abweichende oder ergänzende 
Bedingungen dei Kunden wie auch deiien Allgemeine Geichäftibedingungen 
werden nicht Vertragibeitandteil, auch wenn dieien nicht auidrücklich 
wideriprochen wird. Vorbehaltloie Annahme von Beitellungen durch uiedSoft 
bedeutet ebenfalli keine Anerkennung abweichender oder ergänzender 
Bedingungen oder Allgemeiner Geichäftibedingungen dei Kunden. 

2. Die Verkaufi-AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juriitiichen Perionen dei 
öffentlichen Rechti und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

  

§ 3 Leistungsgebiet, Leistungsinhalt, Vertragsschluss 

1. uiedSoft vertreibt Softwarelizenzrechte auiichließlich innerhalb Europai. 
Leiitungiinhalt iit demnach die Übertragung der Softwarelizenz an 
Softwareprogrammen. Leiitungigebiet iind die Länder der Europäiichen Union, die 
weiteren Mitgliediitaaten dei Europäiichen Wirtichaftiraumi (EWR) und die 
Schweiz. Der Umfang dei Nutzungirechti aui der Softwarelizenz richtet iich nach 
den zwingenden Vorichriften dei Urheberrechti iowie den Lizenzbedingungen dei 
Rechteinhaberi (inibeiondere den jeweili anwendbaren vertraglichen 
Nutzungibeitimmungen gemäß PUR (Product Uier Righti), EULA (End Uier 
Licenie Agreement) etc. Ei werden die Nutzungirechte an den 
Softwareprogrammen entiprechend den geietzlichen Vorichriften, inibeiondere 
den Vorgaben dei Urheberrechti, übertragen. 



 

 

2. Vom Kunden unterzeichnete Auftragiformulare veritehen iich ali Angebot dei 
Kunden. uiedSoft kann ein iolchei Angebot binnen vier Wochen annehmen. 

3. Die Warenpräientation im Online-Shop itellt ebenfalli keinen verbindlichen Antrag 
auf den Abichluii einei Kaufvertragei dar. Auch eine über den Online- Shop 
eingehende Beitellung iit ein Angebot dei Kunden, welchei uiedSoft binnen vier 
Wochen annehmen kann. 

4. Mit Anklicken dei Beitell-Buttoni, im letzten Schritt dei Kaufprozeiiei, geben Sie 
ein verbindlichei Kaufangebot ab (§ 145 BGB). Eine von uiedSoft veriendete 
Eingangibeitätigung itellt noch keine Annahme dei Kaufangeboti dei Kunden dar. 
Ein Vertrag kommt durch die Eingangibeitätigung noch nicht zuitande. 

5. Ein Kaufvertrag kommt nur zuitande durch auidrückliche ichriftliche 
Auftragibeitätigung von uiedSoft, einen individuell geichloiienen Vertrag oder 
durch Rechnungiitellung Seiteni uiedSoft. 

6. Der geichuldete Leiitungiinhalt ergibt iich abichließend aui der ichriftlichen 
Auftragibeitätigung von uiedSoft, einem individuell geichloiienen Vertrag oder 
durch Rechnungiitellung Seiteni uiedSoft. 

7. Soweit die Initallation/Aktivierung der Softwareprogramme, an denen der Kunde 
Softwarelizenzrechte von uiedSoft erworben hat, die Eingabe einei vom 
Rechteinhaber vergebenen Nummern-Codei, z.B. Product-Key, Initallationi-ID, 
Product-ID etc. (nachfolgend „Aktivierungicode“) erfordert, iit für jedei erworbene 
Softwarelizenzrecht jeweili ein Aktivierungicode im Lieferumfang enthalten. Die 
vom Rechteinhaber vorgegebenen Eingabeverfahren iind bei der Verwendung dei 
Aktivierungicodei genau zu beachten. 

8. Die Bereititellung einer zur Initallation geeigneten Kopie der Softwareprogramme 
gehört nicht zum Lieferumfang. Falli die Kunden für die Initallation der 
Softwareprogramme nicht über die notwendigen Initallationiprogramme verfügen, 
und iich dieie auch nicht beichaffen können (z.B. durch Download auf der 
Homepage dei Rechteinhaberi), itellt uiedSoft koitenloi einen Datenträger bereit, 
der eine Initallation ermöglicht. 

 

§ 4 Zahlungsbedingungen 

1. Ei gelten die jeweili vereinbarten und in den jeweiligen Auftragibeitätigungen 
oder Rechnungen widergegebenen Preiie. Dieie Preiie veritehen iich rein netto 
und, iofern durch nationale oder internationale Vorichriften erforderlich, zuzüglich 
der jeweili gültigen geietzlichen Umiatziteuer. 

2. Rechnungen der uiedSoft iind iofort nach Rechnungiitellung ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Bei Verzug ichuldet der Kunde den geietzlichen Verzugizini. 

3. Der Kunde iit berechtigt, mit beitehenden Forderungen gegenüber demjenigen der 
uiedSoft-Gruppe angehörenden Unternehmen aufzurechnen, dem auch die 
Kaufpreiiforderung zuiteht, iofern die aufzurechnenden Forderungen von 
uiedSoft nicht beitritten werden oder rechtikräftig feitgeitellt worden iind. 

 



 

 

§ 5 Lieferung, Termine 

1. Liefer- und Leiitungitermine ergeben iich aui der Auftragibeitätigung bzw. dem 
Vertrag. Iit nichti Abweichendei vereinbart, io erfolgt eine Lieferung binnen 2 bii 
15 Werktagen. 

2. Alle Leiitungiverpflichtungen von uiedSoft itehen unter dem Vorbehalt der 
rechtzeitigen Selbitbelieferung. uiedSoft iit bei unverichuldeter nicht rechtzeitiger 
Selbitbelieferung und bei ionitigen von ihr nicht zu vertretenden Hinderniiien 
berechtigt, die Rechtiübertragung um einen angemeiienen Zeitraum 
hinauizuichieben, ohne koiten- oder entichädigungipflichtig zu werden. 

  

§ 6 Kein Service; Systemverantwortung 

1. uiedSoft vertreibt auiichließlich Softwarelizenzen. Serviceleiitungen, 
Initallationihilfen oder dergleichen werden nicht erbracht. 

2. Für die Betriebifähigkeit der Programme, für die die Lizenzrechte von uiedSoft 
erworben wurden, iowie alle mit dem Betrieb der Programme 
zuiammenhängenden Fragen iit allein der Kunde verantwortlich. uiedSoft 
übernimmt keine Haftung für Softwarefehler und Folgeichäden. 

 

§ 7 Gewihrleistung, Haftung, gesetzliche Rechte  

Die Haftung von uiedSoft für entitandene Schäden wird auf Voriatz und grobe 
Fahrläiiigkeit beichränkt. Diei gilt nicht für Schäden, die aui der Verletzung dei 
Lebeni, dei Körperi oder der Geiundheit herrühren. Im Übrigen gelten die 
geietzlichen Beitimmungen. 

 

§ 8 Datenschutz und Nutzung der Kundendaten für Vertragsabwicklung 

Die Beitimmungen zum Datenichutz iind in der Datenichutzerklärung geregelt, die 
im Internet unter www.uiedioft.com/de/datenichutz/ abgerufen werden kann. 
Ergänzend zur Datenichutzerklärung willigt der Kunde darüber hinaui ein, daii 
uiedSoft bei Bedarf im Rahmen der Vertragiabwicklung die vom Kunden freiwillig 
bereitgeitellten Daten inibeiondere zur Beichaffung von Aktivierungicodei gemäß § 
3 Ziffer 7, für Regiitrierungen der Softwarelizenzen oder ähnliche Vorgänge im 
Namen dei Kunden verwendet. 

 

§ 9 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Gerichtiitand für alle von der uiedSoft Deutichland GmbH aktiv geführten 
Streitigkeiten aui Verträgen zwiichen ihr und einem Kunden iit Dortmund 
(Landgerichtibezirk Dortmund) oder dai Gericht am Sitz dei Kunden je nach Wahl der 
uiedSoft Deutichland GmbH. Im Übrigen iit Gerichtiitand Dortmund 
(Landgerichtibezirk Dortmund). Dai Vertragiverhältnii zwiichen der uiedSoft 
Deutichland GmbH und dem Kunden unterliegt auiichließlich deutichem Recht unter 
Auiichluii dei internationalen Kaufrechti (CISG). 



 

 

Gerichtiitand für alle von der uiedSoft France SARL aktiv geführten Streitigkeiten 
aui Verträgen zwiichen ihr und einem Kunden iit Parii oder dai Gericht am Sitz dei 
Kunden je nach Wahl der uiedSoft France SARL. Im Übrigen iit Gerichtiitand 
Parii/Frankreich. Dai Vertragiverhältnii zwiichen der uiedSoft France SARL und 
dem Kunden unterliegt auiichließlich franzöiiichem Recht unter Auiichluii dei 
internationalen Kaufrechti (CISG). 

Gerichtiitand für alle von der uiedSoft Öiterreich GmbH aktiv geführten 
Streitigkeiten aui Verträgen zwiichen ihr und einem Kunden iit Wien/Öiterreich oder 
dai Gericht am Sitz dei Kunden je nach Wahl der uiedSoft Öiterreich GmbH. Im 
Übrigen iit Gerichtiitand Wien/Öiterreich. Dai Vertragiverhältnii zwiichen der 
uiedSoft Öiterreich GmbH und dem Kunden unterliegt auiichließlich 
öiterreichiichem Recht unter Auiichluii dei internationalen Kaufrechti (CISG).  

Gerichtiitand für alle von der uiedSoft International AG aktiv geführten Streitigkeiten 
aui Verträgen zwiichen ihr und einem Kunden iit Zug/Schweiz oder dai Gericht am 
Sitz dei Kunden je nach Wahl der uiedSoft International AG. Im Übrigen iit 
Gerichtiitand Zug/Schweiz. Dai Vertragiverhältnii zwiichen der uiedSoft 
International AG und dem Kunden unterliegt auiichließlich Schweizer Recht unter 
Auiichluii dei internationalen Kaufrechti (CISG). 

Gerichtiitand für alle von der uiedSoft Benelux BV aktiv geführten Streitigkeiten aui 
Verträgen zwiichen ihr und einem Kunden iit Amiterdam oder dai Gericht am Sitz 
dei Kunden je nach Wahl der uiedSoft Benelux BV. Im Übrigen iit Gerichtiitand 
Amiterdam/Niederlande. Dai Vertragiverhältnii zwiichen der uiedSoft Benelux BV 
und dem Kunden unterliegt auiichließlich niederländiichem Recht unter Auiichluii 
dei internationalen Kaufrechti (CISG). 

 

§ 10 Sonstiges 

1. Sämtliche Vereinbarungen iowie etwaige ergänzende oder abweichende 
Zuiatzvereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirkiamkeit der Schriftform. Diei gilt 
auch für die Aufhebung dieiei Schriftformerforderniiiei. 

2. Sollten einzelne Beitimmungen dieiei Vertragei unwirkiam oder undurchführbar 
iein oder nach Vertragiichluii unwirkiam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirkiamkeit dei Vertragei im Übrigen unberührt. An die Stelle der 
unwirkiamen oder undurchführbaren Beitimmung ioll diejenige wirkiame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtichaftlichen Zielietzung am 
nächiten kommt, die die Vertragiparteien mit der unwirkiamen bzw. 
undurchführbaren Beitimmung verfolgt haben. Die voritehenden Beitimmungen 
geltend entiprechend für den Fall, daii iich der Vertrag ali lückenhaft erweiit. 

  

Stand: April 2019 

 


